Aktuelle Hinweise für die Beantragung von Vorhaben der Industriellen Gemeinschaftsforschung über die EFDS (Stand vom 16.07.2007)
· Neu: Anträge zur Begutachtung durch den Wissenschaftlichen Beirat der EFDS elektronisch als PDF einreichen (ohne Unterschriften) sowie ein unterschriebenes Exemplar in Papierform
[Ausgabe der ANDAT-Formulare als PDF-Datei: Menü > Vordrucke > Druck Antragsunterlagen > gewünschten Vordruck markieren > Button "Vorschau" > Drucken > Drucker "Adobe PDF" auswählen > OK(vgl. Checkliste zur Prüfung von IGF-Anträgen.doc)]
· Neu: Sie finden alle benötigten Unterlagen einschließlich dieser Hinweise auf der Homepage der EFDS unter Richtlinien (http://www.efds.org/index.php?sel=4&sel2=2) und im IGF-Downloadbereich  (http://www.efds.org/index.php?sel=4&sel2=4) 
· Neu: Im IGF-Downloadbereich finden Sie Checklisten mit Hinweisen zu den häufigsten Fragen und häufigsten Fehlern bei der Antragstellung. Sie würden sich und uns die Arbeit sehr erleichtern, wenn Sie diese Hinweise beachten.
· Noch vor Einreichen des Antrages bei der AiF ist zwischen der/den Forschungsstell(en) und der EFDS eine "Vereinbarung über die aktive Mitwirkung bei der Gewinnung von Unternehmen für den Projektbegleitenden Ausschuss sowie Planung und Nachweis von vorhabenbezogenen Aufwendungen der Wirtschaft (vAW)" abzuschließen (s. Anlage 
VM-Vereinbarung über die aktive Mitwirkung-EFDS-2006.doc), die die bisherige "Ergänzung zum Weiterleitungsvertrag" ersetzen. Stimmen Sie bitte rechtzeitig mit Ihrer Verwaltung ab, ob sie diese Vereinbarung zustimmen wird, insbesondere Absatz 4. Andernfalls muss gemeinsam nach einer Ausweichlösung gesucht werden. 

· Seit 2006 ist bei Antragstellung ein Gesamtfinanzierungsplan vorzulegen, in dem neben der beantragten Zuwendung auch die voraussichtlich anfallenden vorhabenbezogenen Aufwendungen der Wirtschaft (vAW) auszuweisen sind. Bezüglich der Höhe des Beitrags der Wirtschaft gibt es keine zentralen Vorgaben. Angestrebt werden 25 %, bezogen auf die Fördersumme. Der Gesamtfinanzierungsplan ist Bestandteil der Antragsversion ANDAT 4.1, die sie im Internet finden unter  http://www.aif.de/igf/andat41.shtml  

· Die aktuelle Version des Musters eines "Letter-of-Intent" für die im Projektbegleitenden Ausschuss mitarbeitenden Unternehmen ist "VM-Letter of Intent-PBA-2007(1).doc" (vgl. Anlage). Beachten Sie die kleingedruckten Erläuterungen, insbesondere hinsichtlich der Bar-Zahlungen der Unternehmen, die sich aufteilen in 
· "Förderbeitrag  für Administration der IGF und Transfer der Forschungsergebnisse" zugunsten EFDS (vgl. "Vereinbarung über die aktive Mitwirkung …“) und 
· Bar-Aufwendungen zugunsten der Forschungsstelle(n). Nur dieser Teil ist aus Sicht der AiF auch Bestandteil der vAW. Sie können nur für Geräte-Investitionen und Leistungen Dritter verwendet werden. Für die ordnungsgemäße Verwendung müssen entsprechende Belege vorgelegt werden. 
· Gemäß Satzungsänderung durch die Jahreshauptversammlung der EFDS am 30.11.2006 erwerben im Projektbegleitenden Ausschuss mitarbeitende Unternehmen, die kein ordentliches Mitglied der EFDS sind, während der Laufzeit des Projektes die Rechte einer assoziierten Mitgliedschaft in der EFDS. Die neue Vorlage für den LOI weist darauf hin.. 
· In der Anlage finden Sie weiterhin die EFDS-spezifischen Vorlagen für Titelblattgestaltung sowie Gliederung der Kurzbeschreibung (Vordruck 4.1.6-Kurzbeschreibung-EFDS.rtf) und der ausführlichen Beschreibung (Vordruck 4.1.7-ausf-Beschreibung-EFDS.rtf). Beachten Sie bitte die vor-formulierten Abschnitte zur Umsetzung der Ergebnisse. Zweckmäßig ist auch der Vordruck 4.2.2 für die Gestaltung des Balkendiagramms und des Personaleinsatzplanes. 

· Der vollständige Antrag ist spätestens 3 Wochen vor der mündlichen Präsentation in der EFDS-Vorstandssitzung bei der EFDS einzureichen. Bei PA und vAW sind spätere Ergänzungen möglich. 

· Sind an einem Vorhaben Forschungsstellen beteiligt, die einer anderen Branche als der Oberflächentechnik zuzurechnen sind, sollte zunächst versucht werden, den Antrag als ZUTECH-Antrag (s.u.) zu formulieren. Falls der Antrag von der ZUTECH-Jury bewilligt wird, hat er bei der Mittelvergabe eine höhere Priorität als Anträge nach dem Normal-Verfahren.

· Bei ZUTECH-Vorhaben sind zusätzlich folgende Hinweise zu beachten (vgl. auch http://www.aif.de/igf/zutech2.shtml ): 

· Die EFDS schließt mit den beteiligten Forschungsvereinigungen eine Kooperationsvereinbarung ab. 
· Die Forschungsstellen stimmen mit den beteiligten Forschungsvereinigungen den Inhalt der Ergänzung zur Kooperationsvereinbarung gemäß AiF-Formblatt 4.1.5.ab: 
· Prozentuale Aufteilung der Finanzmittel auf die Forschungsvereinigungen  ("Zuordnungsschlüssel"). Der Zuordnungsschlüssel ist Verhandlungssache. Richtwert sollte sein, welche Forschungsstelle welcher Branche und welcher Forschungsvereinigung zurechnen ist und mit welchem prozentualen Finanzanteil sie am Gesamtprojekt beteiligt ist. Der von der EFDS vertretene Technologiebereich wäre Plasmatechnik - Vakuumtechnik - Dünnschichttechnik.  

· Wie ist zu verfahren, wenn das Vorhaben nicht als ZUTECH-Vorhaben, sondern nur als Vorhaben im Normalverfahren bewilligt wird. 

· Dem Antrag ist ein "Plan für den Ergebnistransfer in die Wirtschaft" anzufügen, der mit der kooperierenden AiF-Mitgliedsvereinigung (MV) abzustimmen ist (Vorlage s. Anlage ZUTECH-Ergebnistransfer.doc). 

· Bei 3 und mehr Forschungsstellen ist ein "Konzept zum Projektmanagement" anzufügen.

Wenn Sie Fragen haben, geben wir gern weitere Auskünfte!
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